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\ Bayerischer Landtag 

Tagu.pg 1951/52 
2. Legislaturperiode 

Beilage 1351 

Kurze Anfrage Nr. 45' 
B·etr·eff: 
Zm;tändigkeit des Ges•et·ze1s mm1 Art. 131 GG nILd 
Fest.s•etzung der Versorgungsb0züge für die ehe
maligen Anbeiter und Angestellt•en der tschecho
slow.akische.n Taba;kregi•e. 

In der k. u. k. Monarchie Österreich-Ungarn 
sowie in der ab 1918 nachfolgenden tschechoslowa
kischen Republik war die Herstellung und der 
Vertrieb von Tabakwaren Staatsmonopol. 

Die damit beschäftigten Arbeiter und Ange
stellten waren versorgungsberechtigt. Dieser An
spruch wurde auch durch die Pensionszahlung·en 
vom Oberfinanzpräsidenten Wien-Niederdonau auf 
Grund eines Erlasses des RdF vom 14. September 
1942 V 1446 SU - 3103 II anerkannt. 

Bisher erhielten die jetzt durch die Auswei
sung in Bayern lebenden sudetendeutschen An
spruchsberechtigten zum Teil jederzeit widerruf
liche Zuwendungen an nichtbayerische Pensionisten, 
während einem Teil der Antragsteller die Gewäh
rung untersagt wurde. 

Ich frage die Staatsregierung: 
1. Nach welchen Richtlinien wurden die Zuwen

dungen an die ehem. Tabakarbeiter gewährt? 
2. Fallen diese Versorgungsberechtigten jetzt 

unter das Gesetz zum Artikel 131? 
3. Wenn ja, wann und nach welchen Grundsätzen 

erfolgt die Festsetzung der Versorgungsbezüge 
und in welchem Verhältnis werden sie auf 
andere Sozialleistungen ang·erechnet? 

Augsburg, den 13. August 1951 

Ospald (SPD) 
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Bayerisches Staatsmimsternmi 
der Finanzen . 

M i:i n c h e n, den 3. September 1951 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 

München 

·Betr.eff: 
Kurze Anfrag.e Nr. 45 
Zum Sch1•eiben vom 16. ·Auguist 1951 IIIKA Nr. 45 

Zu der kurzen Anfrage Nr. 45 nimmt die Staats
regierung wie folgt St~ll ung: 

1. Die früh. Angestellten und Arbeiter der· 
tschechoslowakischen Tabakregie, die nach MaflgaL 
des Pensionsnormale Pensionen bezogen haben, er
halten diese Pensionen seit 1. November 1946 auf 
Grund der Ministerratsanordnung vom 29. Oktober 
1946, ab 1. Mai 1948 auf Grund des Ges. vom 3. Mai 
1948 von den Oberfinanzdirektionen als Zuwendun
gen weiter. 

2. Die Versorgungsberechtigten der früheren 
tschechoslowakischen Tabakreg·ie fallen unter das 
Gesetz zu Art. 131 GG. 

3. Die Pensionen werden nach Maßgabe des 
§ 52 Abs. 1 des Ges. zu Art. 131 GG. vom 1. April 
1951 an weiterge:l.ahlt. Die einschlägige Ausfüh
rungs-VO der Bundesmin. d. Innern und der Finan
zen steht noch aus. Auf die Zuwendungen sin 
bisher Renten aus der Sozialversicherung nicht aL 
gerechnet worden. Es ist auch nicht damit zu rech 
neu, daß die Sozialversicherungsrenten künftig au 
die Versorgung nach dem Gesetz zu Art. 131 GC 
angerechnet werden, weil das Pensionsnormale eine 
solche Anrechnung nicht vorgesehen hat. · 

ß.etreff: 

(gez,) Friedrich Zietsch, 
Staatsminister 

Beilage 1352. 

Antrag 

EingUeder1.tng ·d·e1s Land.esp.ersonalamt•es in den 
Ge1schäftsbereich .d.es F.inanzministeri-ums 

Der Landtag wolle beschließen: 

Das Landespersonalamt ist aus verfassungs
rechtlichen Gründen dem Staatsministerium 
der Finanzen zu" unterstellen. 

M ü n c h e n, den 4. September 1951 

von Knoeringen 
und Fraktion (SPD) 


